
   
 

 

Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen („AGB“) der Stiftung Haus Lindenhof als Träger der 
Vinzenz von Paul-Werkstatt, der Werkstatt am Salvator, der Prodi Werkstatt jeweils in Schwäbisch 
Gmünd und der Christophorus Werkstatt in Ellwangen 
 
 

§1 Geltungsbereich, Form 
(1) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund unserer Allge-

meinen Liefer- und Zahlungsbedingungen („AGB“). Sie gelten für alle unsere Geschäftsbezie-
hungen mit unseren Kunden („Käufer“), wenn der Käufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.  

(2) Unsere AGB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung bewegli-
cher Sachen („Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen oder bei Zuliefe-
rern einkaufen (§§ 433, 650 BGB). Sofern nichts anderes vereinbart, gelten unsere AGB in der 
zum Zeitpunkt der Bestellung des Käufers gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt schriftlich 
mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne 
dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten.  

(3) Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allge-
meine Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, 
als wir ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserforder-
nis gilt in jedem Fall, insbesondere auch dann, wenn der Käufer im Rahmen der Bestellung auf 
seine AGB verweist und wir dem nicht ausdrücklich widersprechen. Selbst wenn wir auf ein 
Schreiben Bezug nehmen, das Geschäftsbedingungen des Kunden oder eines Dritten enthält 
oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedin-
gungen. 

(4) Vorrang vor unseren AGB haben individuelle Vereinbarungen (z.B. Rahmenlieferverträge, Quali-
tätssicherungsvereinbarungen) und Angaben in unserer Auftragsbestätigung. Handelsklauseln 
sind im Zweifel gemäß den von der Internationalen Handelskammer in Paris (ICC) herausgege-
benen Incoterms® in der bei Vertragsschluss gültigen Fassung auszulegen.  

(5) Anzeigen und rechtserhebliche Erklärungen des Käufers in Bezug auf den Vertrag (z.B. Fristset-
zung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich abzugeben.  

(6) Schriftlichkeit i.S. dieser AGB schließt Text- und Schriftform ein. Gesetzliche Formvorschriften 
und das Erfordernis von Legitimationsnachweisen bleiben unberührt.  
 

§2 Angebot und Vertragsschluss 
(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbind-

lich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Dies gilt auch, wenn wir 
dem Käufer Kataloge, technische Dokumentationen, sonstige Produktbeschreibungen oder Un-
terlagen, auch in digitaler Form, überlassen haben, an denen wir uns Eigentums- und Urheber-
rechte vorbehalten. 

(2) Bestellungen oder Aufträge des Käufers gelten als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich 
aus der Bestellung bzw. Auftrag nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsange-
bot innerhalb von 4 Kalenderwochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. Unsere An-
nahme kann schriftlich (z.B. durch Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an 
den Käufer erklärt werden.  

(3) Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer ist der schriftlich 
geschlossene Kaufvertrag, einschließlich unserer AGB. Dieser gibt alle Abreden zwischen den 
Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig wieder. Mündliche Zusagen von uns vor 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BGB&p=14
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BGB&p=433
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BGB&p=650
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Abschluss dieses Vertrages sind rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der Vertrags-
parteien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern nicht jeweils ausdrücklich etwas 
anderes zwischen den Vertragsparteien vereinbart wurde.  

(4) Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen einschließlich unserer AGB 
müssen schriftlich erfolgen. Mit Ausnahme von gesetzlichen Vertretern und leitenden Ange-
stellten sind unsere Mitarbeiter nicht berechtigt, von der schriftlichen Vereinbarung abwei-
chende mündliche Abreden zu treffen.  

(5) Unsere Angaben zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, Maße, Ge-
brauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie Darstellungen desselben 
(z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Ver-
wendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. 
Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kenn-
zeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, 
die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, so-
wie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Ver-
wendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.  

(6) Wir behalten uns das Eigentum oder Urheberrecht an allen von uns abgegebenen Angeboten 
und Kostenvoranschlägen sowie dem Käufer zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildun-
gen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und anderen Unterlagen 
und Hilfsmitteln vor. Der Käufer darf diese Gegenstände ohne unsere ausdrückliche Zustim-
mung weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst 
oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf unser Verlangen diese Gegenstände 
vollständig an uns zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von 
ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlun-
gen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. Ausgenommen hiervon ist die Speicherung 
elektronisch zur Verfügung gestellter Daten zum Zwecke üblicher Datensicherung. 
 

§3 Lieferfrist und Lieferverzug 
(1) Von uns in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten stets 

nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt 
oder vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefer-
termine, sofern nicht ausdrücklich von uns anders angegeben, auf den Zeitpunkt der Übergabe 
an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten. 

(2) Wir können – unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des Käufers – vom Käufer eine Verlänge-
rung von Liefer- und Leistungsfristen oder eine Verschiebung von Liefer- und Leistungstermi-
nen um den Zeitraum verlangen, in dem der Käufer seinen vertraglichen Verpflichtungen uns 
gegenüber nicht nachkommt. 

(3) Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese 
durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorherseh-
bare Ereignisse, z.B. Betriebsstörungen aller Art, Stromausfall, notwendige Reparaturarbeiten, 
fehlerhafte Anlagen oder notwendige Installationen, Ausfall von Telekommunikationsverbin-
dungen, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, 
Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, 
Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, Naturka-
tastrophen, terroristische Angriffe, Pandemien oder Epidemien, Krieg oder ähnliche Zustände, 
gesetzliche Bestimmungen oder Maßnahmen der Regierung oder Gerichten oder Behörden 
(unabhängig von deren Rechtmäßigkeit) oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht recht-
zeitige Belieferung durch Lieferanten trotz eines von uns geschlossenen kongruenten De-
ckungsgeschäfts, verursacht worden sind, die wir nicht zu vertreten haben. Sofern solche Ereig-
nisse uns die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die 
Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag be-
rechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungs-
fristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinde-
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rung zzgl. einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Käufer infolge der Verzögerung die Ab-
nahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftli-
che Erklärung gegenüber uns vom Vertrag zurücktreten. 

(4) Wir sind nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn die Teillieferung für den Käufer im Rahmen 
des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, die Lieferung der restlichen bestellten 
Ware sichergestellt ist und dem Käufer hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzli-
che Kosten entstehen (es sei denn, wir erklären uns zur Übernahme dieser Kosten bereit).  

(5) Geraten wir mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird uns eine Lieferung oder Leis-
tung, gleich aus welchem Grunde, unmöglich, so ist unsere Haftung auf Schadensersatz nach 
Maßgabe des § 8 dieser AGB beschränkt.  
 

§4 Lieferung, Erfüllungsort, Versand, Verpackung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug 
(1) Die Lieferungen erfolgen ab Werkstatt. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertrags-

verhältnis ist unsere in unserer Auftragsbestätigung genannte Werkstatt, soweit nichts anderes 
bestimmt ist. 

(2) Die Versandart und die Verpackung unterstehen unserem pflichtgemäßen Ermessen. 
(3) Die Gefahr geht, sofern Versand der Ware vereinbart ist und wir nicht den Transport übernom-

men haben, spätestens mit der Übergabe der Ware (wobei der Beginn des Verladevorgangs 
maßgeblich ist) an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung be-
stimmten Dritten auf den Käufer über. Verzögert sich der Versand oder die Übergabe infolge 
eines Umstandes, dessen Ursache beim Käufer liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den 
Käufer über, an dem die Ware versandbereit ist und wir dies dem Käufer angezeigt haben. 

(4) Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Käufer. Bei Lagerung durch uns betragen die Lager-
kosten 0,25 % des Rechnungsbetrages der zu lagernden Ware pro abgelaufene Woche. Die Gel-
tendmachung und der Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben vorbehalten. 

(5) Die Sendung wird von uns nur auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers und auf dessen Kosten 
gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden oder sonstige versicherbare 
Risiken versichert.  

(6) Soweit eine Abnahme stattzufinden hat, gilt die Kaufsache als abgenommen, wenn 
 - die Lieferung abgeschlossen ist,  
 - wir dies dem Käufer unter Hinweis auf die Abnahmefiktion nach diesem Absatz mit 
   geteilt und ihn zur Abnahme aufgefordert haben,  
 - seit der Lieferung 20 Werktage vergangen sind oder der Käufer mit der Nutzung der  
   Kaufsache begonnen hat (z.B. die gelieferte Anlage in Betrieb genommen hat) und  
   in diesem Fall seit Lieferung 10 Werktage vergangen sind und  
 - der Käufer die Abnahme innerhalb dieses Zeitraums aus einem anderen Grund als  
   wegen eines uns angezeigten Mangels, der die Nutzung der Kaufsache unmöglich macht 
   oder wesentlich beeinträchtigt, unterlassen hat. 
 

§5 Preise und Zahlungsbedingungen 
(1) Die Preise gelten für den in unseren Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und Liefe-

rungsumfang. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet. Die Preise verstehen 
sich in EUR ohne Abzug ab Werkstatt zzgl. Verpackung, der gesetzlichen Umsatzsteuer, bei Ex-
portlieferungen Zoll sowie Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben. Beim Versendungskauf 
trägt der Käufer zusätzlich die Transportkosten ab Werkstatt und die Kosten einer ggf. vom 
Käufer gewünschten Transportversicherung. 

(2) Soweit den vereinbarten Preisen unsere Listenpreise zugrunde liegen und die Lieferung erst 
mehr als vier Monate nach Vertragsschluss erfolgen soll, gelten unsere gültigen Listenpreise 
bei Lieferung. 

(3) Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsstellung und Liefe-
rung bzw. Abnahme der Ware, sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Wir sind je-
doch, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Liefe-
rung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt 
erklären wir spätestens mit der Auftragsbestätigung. Maßgebend für das Datum der Zahlung 
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ist der Zahlungseingang bei uns. Die Zahlung per Scheck ist ausgeschlossen, sofern sie nicht 
im Einzelfall gesondert schriftlich vereinbart wird. 

(4) Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Käufer in Verzug. Der Kaufpreis ist während 
des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten 
uns die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten 
bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins unberührt. 

(5) Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein An-
spruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist oder sich aus demselben Auftrag ergeben, 
unter dem die betreffende Lieferung erfolgt ist. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die Gegen-
rechte des Käufers insbesondere gem. § 7 Abs. 5 Satz 2 dieser AGB unberührt. 

(6) Wir sind berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung 
oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn uns nach Abschluss des Vertra-
ges Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Käufers wesentlich zu mindern 
geeignet sind und durch welche die Bezahlung unserer offenen Forderungen durch den Käufer 
aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die der-
selbe Rahmenvertrag gilt) gefährdet wird. 
 

§6 Eigentumsvorbehalt 
(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus 

dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten 
wir uns das Eigentum an den verkauften Waren vor.  

(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesi-
cherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der 
Käufer hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter (z.B. Pfändungen) auf die uns gehören-
den Waren erfolgen. 

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kauf-
preises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten o-
der/und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts heraus zu verlangen. Das Herausgabe-
verlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; wir sind vielmehr berechtigt, 
lediglich die Ware heraus zu verlangen und uns den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der Käufer 
den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Käufer 
zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristset-
zung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.  

(4) Der Käufer ist bis auf Widerruf gem. unten (c) befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden 
Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In 
diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen. 

(5) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbin-
dung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller 
gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Ei-
gentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der 
verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Er-
zeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware. 

(6) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen 
Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsan-
teils gem. vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in 
Abs. 2 genannten Pflichten des Käufers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen. 

(7) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die 
Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegen-
über nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt und wir den Eigentumsvorbe-
halt nicht durch Ausübung eines Rechts gem. Abs. 3 geltend machen. Ist dies aber der Fall, so 
können wir verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner 
bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen 
aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Außerdem sind wir in diesem 
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Fall berechtigt, die Befugnis des Käufers zur weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter 
Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen. 

(8) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10 %, wer-
den wir auf Verlangen des Käufers Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.  
 

§7 Gewährleistung, Mängelansprüche des Käufers 

(1) Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Minderlie-
ferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Anleitungen) gelten die gesetzlichen 
Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben 
die gesetzlichen Bestimmungen über den Verbrauchsgüterkauf (§§ 474 ff. BGB) und die Rechte 
des Käufers aus gesondert abgegebenen Garantien insbesondere seitens des Herstellers.  

(2) Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit und die vorausge-
setzte Verwendung der Ware (einschließlich Zubehör und Anleitungen) getroffene Vereinba-
rung. Als Beschaffenheitsvereinbarung in diesem Sinne gelten alle Produktbeschreibungen und 
Herstellerangaben, die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind oder von uns (insbesondere 
in Katalogen oder auf unserer Internet-Homepage) zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses öf-
fentlich bekannt gemacht waren. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der 
gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 3 BGB). Öf-
fentliche Äußerungen des Herstellers oder in seinem Auftrag insbes. in der Werbung oder auf 
dem Etikett der Ware gehen dabei Äußerungen sonstiger Dritter vor.  

(3) Wir haften grundsätzlich nicht für Mängel, die der Käufer bei Vertragsschluss kennt oder grob 
fahrlässig nicht kennt (§ 442 BGB). Weiterhin setzen die Mängelansprüche des Käufers voraus, 
dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Anzeigepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachge-
kommen ist. Bei Baustoffen und anderen, zum Einbau oder sonstigen Weiterverarbeitung be-
stimmten Waren hat eine Untersuchung in jedem Fall unmittelbar vor der Verarbeitung zu er-
folgen. Zeigt sich bei der Lieferung, der Untersuchung oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt 
ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. In jedem Fall sind 
offensichtliche Mängel innerhalb von 7 Werktagen ab Lieferung und bei der Untersuchung 
nicht erkennbare Mängel innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. 
Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere 
Haftung für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel 
nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen. Bei einer zum Einbau, zur Anbringung o-
der Installation bestimmten Ware gilt dies auch dann, wenn der Mangel infolge der Verletzung 
einer dieser Pflichten erst nach der entsprechenden Verarbeitung offenbar wurde; in diesem 
Fall bestehen insbesondere keine Ansprüche des Käufers auf Ersatz entsprechender Kosten 
("Aus- und Einbaukosten"). Auf unser Verlangen ist eine beanstandete Ware frachtfrei an uns 
zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergüten wir die Kosten des günstigsten Ver-
sandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil die Ware sich an einem ande-
ren Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet. 

(4) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch 
Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Er-
satzlieferung) leisten. Ist die von uns gewählte Art der Nacherfüllung im Einzelfall für den Käu-
fer unzumutbar, kann er sie ablehnen. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen 
Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.  

(5) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Käu-
fer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum 
Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.  

(6) Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu 
geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der 
Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache auf unser Verlangen nach den gesetz-
lichen Vorschriften zurückzugeben; einen Rückgabeanspruch hat der Käufer jedoch nicht. Die 
Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau, die Entfernung oder Desinstallation der mangel-
haften Sache noch den Einbau, die Anbringung oder die Installation einer mangelfreien Sache, 
wenn wir ursprünglich nicht zu diesen Leistungen verpflichtet waren.  

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BGB&p=474
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BGB&p=434
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BGB&p=434&x=3
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BGB&p=442
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=HGB&p=377
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=HGB&p=381
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(7) In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr unverhältnis-
mäßiger Schäden, hat der Käufer das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und von uns Er-
satz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen 
Selbstvornahme sind wir unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das 
Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn wir berechtigt wären, eine entsprechende Nacherfül-
lung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.  

(8) Wenn eine für die Nacherfüllung vom Käufer zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelau-
fen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Käufer nach den gesetzli-
chen Vorschriften vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem uner-
heblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.  

(9) Bei Mängeln von Bauteilen anderer Hersteller, die wir aus lizenzrechtlichen oder tatsächlichen 
Gründen nicht beseitigen können, werden wir nach unserer Wahl unsere Gewährleistungsan-
sprüche gegen die Hersteller und Lieferanten für Rechnung des Käufers geltend machen oder 
an den Käufer abtreten. Gewährleistungsansprüche gegen uns bestehen bei derartigen Män-
geln unter den sonstigen Voraussetzungen und nach Maßgabe dieser AGB nur, wenn die ge-
richtliche Durchsetzung der vorstehend genannten Ansprüche gegen den Hersteller und Liefe-
ranten erfolglos war oder, bspw. aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist. Während der Dauer 
des Rechtsstreits ist die Verjährung der betreffenden Gewährleistungsansprüche des Käufers 
gegen uns gehemmt. 

(10) Die Gewährleistung entfällt, wenn der Käufer ohne Zustimmung von uns die Ware ändert 
oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumut-
bar erschwert wird. In jedem Fall hat der Käufer die durch die Änderung entstehenden Mehr-
kosten der Mängelbeseitigung zu tragen. 

(11) Eine im Einzelfall mit dem Käufer vereinbarte Lieferung gebrauchter Gegenstände erfolgt 
unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sachmängel. 

(12) Sind wir lediglich Zulieferer, d.h. wir liefern nur Teile eines erst durch Weiterverarbeitung 
entstehenden Konsumproduktes, ist der Lieferantenregress uns gegenüber ausgeschlossen. 
Sind wir nicht Zulieferer, sind Ansprüche des Käufers auf Aufwendungsersatz gem. § 445a 
Abs. 1 BGB ausgeschlossen, es sei denn, der letzte Vertrag in der Lieferkette ist ein Verbrauchs-
güterkauf (§§ 478, 474 BGB) oder ein Verbrauchervertrag über die Bereitstellung digitaler Pro-
dukte (§§ 445c S. 2, 327 Abs. 5, 327u BGB).  

(13) Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen (§ 284 
BGB) bestehen auch bei Mängeln der Ware nur nach Maßgabe nachfolgender § 8 und § 9.  
 

§8 Haftung 
(1) Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insb. aus Unmöglich-

keit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten 
bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein Ver-
schulden ankommt, nach Maßgabe dieses § 8 eingeschränkt.  

(2) Wir haften nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Ange-
stellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswe-
sentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich ist die Verpflichtung, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 
der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. 

(3) Soweit wir gem. § 8 (2) dem Grunde nach auf Schadensersatz haften, ist diese Haftung auf 
Schäden begrenzt, die wir bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vo-
rausgesehen haben oder die wir bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätten voraussehen 
müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln der Ware sind, sind au-
ßerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung der 
Ware typischerweise zu erwarten sind. Die vorstehenden Regelungen dieses Abs. 3 gelten nicht 
im Fall vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens von unseren Organmitgliedern oder lei-
tenden Angestellten.  
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(4) Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist unsere Ersatzpflicht für Sachschäden auf 
unsere Versicherungssumme in Höhe 10.000.000 EUR und daraus resultierende weitere Ver-
mögensschäden auf unsere Versicherungssumme in Höhe von 200.000 EUR je Schadensfall 
beschränkt, auch wenn es sich um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. 

(5) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang zu-
gunsten unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen. 

(6) Soweit wir technische Auskünfte geben oder beratend tätig werden und diese Auskünfte oder 
Beratung nicht zu dem von uns geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehö-
ren, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung. 

(7) Die Einschränkungen dieses § 8 gelten nicht für unsere Haftung wegen vorsätzlichen Verhal-
tens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.  

(8) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurück-
treten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungs-
recht des Käufers (insbesondere gem. §§ 650, 648 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gel-
ten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 

 
§9 Verjährung 
(1) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche 

aus Sach- und Rechtsmängeln bei neuen Gegenständen ein Jahr ab Lieferung oder, soweit eine 
Abnahme erforderlich ist, ab der Abnahme.  

(2) Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außerver-
tragliche Schadenersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei 
denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung würde im Einzelfall zu einer 
kürzeren Verjährung führen.  

(3) Schadensersatzansprüche des Käufers aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit oder aus vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen von uns oder un-
seren Erfüllungsgehilfen, verjähren jeweils nach den gesetzlichen Vorschriften. 
 

§10 Schutzrechte 
(1) Wir stehen nach Maßgabe dieses § 10 dafür ein, dass die Ware frei von gewerblichen Schutz-

rechten oder Urheberrechten Dritter ist. Jeder Vertragspartner wird den anderen Vertrags-
partner unverzüglich schriftlich benachrichtigen, falls ihm gegenüber Ansprüche wegen der Ver-
letzung solcher Rechte geltend gemacht werden. 

(2) In dem Fall, dass die Ware ein gewerbliches Schutzrecht oder Urheberrecht eines Dritten ver-
letzt, werden wir nach unserer Wahl und auf unsere Kosten die Ware derart abändern oder aus-
tauschen, dass keine Rechte Dritter mehr verletzt werden, die Ware aber weiterhin die vertrag-
lich vereinbarten Funktionen erfüllt, oder dem Käufer durch Abschluss eines Lizenzvertrages 
mit dem Dritten das Nutzungsrecht verschaffen. Gelingt uns dies innerhalb eines angemesse-
nen Zeitraums nicht, ist der Käufer berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kauf-
preis angemessen zu mindern. Etwaige Schadensersatzansprüche des Käufers unterliegen den 
Beschränkungen des § 8 und § 9 dieser AGB.  

(3) Bei Rechtsverletzungen durch uns gelieferte Produkte anderer Hersteller werden wir nach unse-
rer Wahl unsere Ansprüche gegen die Hersteller und Vorlieferanten für Rechnung des Käufers 
geltend machen oder an den Käufer abtreten. Ansprüche gegen uns bestehen in diesen Fällen 
nach Maßgabe dieses § 10 nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der vorstehend genannten 
Ansprüche gegen die Hersteller und Vorlieferanten erfolglos war oder, bspw. aufgrund einer In-
solvenz, aussichtslos ist.  
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§11 Rechtswahl und Gerichtsstand 
(1) Für diese AGB und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere 
des UN-Kaufrechts.  

(2) Ist der Käufer Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler Ge-
richtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden 
Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Schwäbisch Gmünd. Entsprechendes gilt, wenn der Käufer 
Unternehmer i.S.v. § 14 BGB ist. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am Erfül-
lungsort der Lieferverpflichtung gem. diesen AGB bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder 
am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, 
insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt. 

(3) Soweit der Vertrag oder diese AGB Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lü-
cken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragsparteien 
nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser AGB vereinbart 
hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten. 

 

Stand Mai 2023 
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